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12.690/3-III1A/2/98 Mag. Gundacker 4171 Z 4. März 1998 

Betrifft 

Entwürfe von Novellen zum Schulorganisationsgesetz, zum Schulunterrichtsgesetz, zum 
Schulpflichtgesetz 1985 und zum Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz 

. . . . 2 4. März 1998 
Die NÖ Landesreglerung hat In Ihrer Sitzung vom .............. .......... ....... beschlossen, zu 

den mit Schreiben vom 2. Februar 1998 übermittelten Entwürfen von Novellen zum Schul

organisationsgesetz, zum Schulunterrichtsgesetz, zum Schulpflichtgesetz 1985 und zum 

Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz wie folgt Stellung zu nehmen: 

I. Grundsätzlich: 

1. Durch die beabsichtigte Normierung der Verbindlichkeit der Vorschulstufe für schul

pflichtige, nicht schulreife Kinder wird die Anzahl der Schüler an Volksschulen steigen. 

Denn nach der derzeit geltenden Rechtslage (Art. IV der Verordnung über die Schul

sprengel der Volksschulen und die Volksschulgemeinden in Niederösterreich, LGBI. 

5000/20-14) ist die Vorschulstufe nur für jene Kinder verbindlich, welche in der 

Katastralgemeinde der Volksschule, welche eine Vorschulstufe führt, wohnen. Durch 

den zu erwartenden Anstieg der Schülerzahlen wird es zu einer Erhöhung der vom 

Schulerhalter zur Verfügung zu stellenden Klassenräume für die Volksschule kommen. 

Parteienverkehr: Dienstag 8 - 12 Uhr und 16 - 19 Uhr; St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 3 - Mistelbach 
zu erreichen mit: Wiesel-, Regional- und Citybus - Zufahrt: Parkgarage P 3 

zum Regionaltarif telefonisch erreichbar über die Telefon-Nr. Ihrer NÖ Bezirkshauptmannschaft, 
dann die Nr. 800 sowie die jeweilige Klappe des Bearbeiters bzw. mit Nr. 9 die Vermittlung 
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Weiters kann bei gemeinsamer Führung von Schulstufen der Grundstufe I die Teilungs-

zahl (29) leichter erreicht werden, sodaß es durch Teilung zu zwei oder mehreren Klas

sen der Grundstufe I kommt, wofür weitere Schulräumlichkeiten geschaffen werden 

müssen (vgl. § 20 NÖ Pflichtschulgesetz, LGBI. 5000-12). 

Der Entwurf enthält keine ordnungsgemäße Darstellung der hiedurch zu erwartenden 

Kosten. Eine Ergänzung wäre nach Ansicht der NÖ Landesregierung erforderlich, 

wobei insbesondere die für den Schulerhalter zu erwartenden Mehrbelastungen darzu

stellen wären. 

Jedenfalls wird nur ein Teil der Kosten durch Einsparungen im Kinderbereich kompen

siert werden können. Dabei ist insbesondere zu beachten, daß Kindergartenerhalter 

und Schulerhalter nicht immer ident sind. Auch kann aus räumlichen und organisatori

schen Gründen kaum ein bestehender Kindergartengruppenraum als Klasse verwendet 

werden. 

2. Gemäß § 17 Abs. 1 NÖ Kindergartengesetz 1996, LGBI. 5060-0, wird ein Kind aus dem 

Kindergarten mit dem Schuleintritt, spätestens jedoch mit Ende des Kindergartenjahres, 

in das die Vollendung des 7. Lebensjahres fällt, entlassen. Damit ist für jene Aus

nahmefälle vorgesorgt, wo (im Rahmen der Integration von Kindern mit besonderen 

Bedürfnissen) ein Verbleib des Kindes im Kindergarten ab dem Eintritt der Schulpflicht 

für ein weiteres Jahr als für die Entwicklung des Kindes bessere Lösung angesehen 

werden muß. Durch die beabsichtigte Verbindlichkeit der Vorschulstufe wäre diese 

Möglichkeit nicht mehr gegeben, weshalb die beabsichtigten Regelungen auch aus 

diesem Gesichtspunkt betrachtet, überdacht werden sollten . 

3. Nach der Verordnung über die Schulsprengel der Volksschulen und die Volksschul

gemeinden, LGBI. 5000/20-14, hat ein Kind, welches (mangels Führung einer Vor

schulklasse an der Sprengelvolksschule) die Vorschulklasse der nächstgelegenen 

Volksschule besucht, nach Beendigung dieser Vorschulklasse die 1. Schulstufe jener 

Volksschule zu besuchen, welcher das Kind sprengelmäßig angehört. 
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Aufgrund der vorgesehenen organisatorischen Einbeziehung der Vorschulstufe in die 

Grundstufe I kann ein Vorschulkind nach der Aufnahme nicht mehr verhalten werden, 

den Schulbesuch an der eigentlichen Sprengelschule fortzusetzen. 

Es sollte daher nach Ansicht der NÖ Landesregierung geprüft werden, ob nicht eine 

gesetzliche Regelung dahingehend erforderlich wäre, daß trotz erfolgter Aufnahme an 

einer Volksschule mit Vorschulstufe die Fortsetzung der Erfüllung der Schulpflicht an 

jener Volksschule zu erfolgen hat, in deren Sprengel der Schulpflichtige wohnt. 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen: 

1. Zu § 18 Abs. 2 Schulunterrichtsgesetz: 

Von den vorgeschlagenen Varianten wird seitens der NÖ Landesregierung die Varian

te 2 bevorzugt. 

2. Zu § 7 Schulpflichtgesetz: 

Nach Ansicht der NÖ Landesregierung könnte die Feststellung der Schulreife, bei Vor

liegen der Organisationsform der Volksschule gemäß § 12 Abs. 2 Z. 2 Schulorganisa

tionsgesetz entfallen. Eine ent�prechende Regelung wäre diesfalls in § 7 Schulpflicht

gesetz aufzunehmen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r  ö 11 

Landeshauptmann 
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LAD1-VD-51 01/132 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

4. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors ) 

5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

7 .  an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Präsidenten Herrn Mag. Franz Romeder) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pröll 

Landeshauptmann 
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